
Sehr geehrte Eltern!  Stand: 01.06.2020 
 
Da einige Schulkinder ihren täglichen Schulweg zur Grundschule mit dem Fahrrad bestreiten 
möchten, wägen Sie bitte als verantwortungsbewusste Eltern nachfolgende Hinweise und 
Regelungen gut ab. 
 

• Es liegt in Ihrer Entscheidung als Erziehungsberechtigte, welche Strecken Sie Ihr Kind mit dem 
Fahrrad fahren lassen. Aus Sicherheitsgründen empfiehlt die örtliche Polizei, Schüler erst nach 
der bestandenen Fahrradprüfung in der 4. Klasse alleine mit dem Fahrrad in die Schule kommen 
zu lassen. 

• Die Kinder dürfen den Schulweg nur mit verkehrssicheren Fahrgeräten antreten.  

• Schüler, die mit dem Rad zur Schule fahren, müssen ab dem Betreten des Schulgeländes das 
Fahrrad schieben. Das Radfahren ist auf dem Schulgelände nicht gestattet. 

• Fahrräder dürfen nicht ins Schulhaus mitgenommen, sondern müssen im Innenhof des 
Außengeländes abgestellt werden. 

• Ihr Kind sollte sein Fahrrad stets mit einer geeigneten Fahrrad-Sicherung anschließen. Die 
Fahrräder sind durch die Kinder selbst zu sichern.  

• Wenn Ihr Kind auf eigenen Wunsch mit dem Rad zur Schule kommt, tragen die Eltern das Risiko 
für die Unfallgefahr auf dem gesamten Schulweg und für einen möglichen Fahrraddiebstahl bzw. 
für eine Beschädigung dessen innerhalb des Schulgeländes. Fahrräder sind nicht über die Schule 
gegen Diebstahl oder Beschädigung versichert, die Schule kann auch keine Überwachung des 
Abstellplatzes übernehmen. Prüfen Sie bitte vorher, ob Ihre Hausratversicherung ggf. für den 
Schaden aufkommt.  

• Es gibt die Möglichkeit, für das Fahrrad einen Fahrradpass auszufüllen. Diesen verwahren Sie 
bitte sicher in Ihren persönlichen Unterlagen. Zum Fahrradpass gehört auch ein Foto. 

• Weiterhin besteht die Möglichkeit, das Fahrrad codieren zu lassen oder auf andere Weise 
dauerhaft individuell kennzeichnen. 

 
Sollten Sie weitere Fragen oder Anregungen haben, wenden Sie sich bitte an die Schulleitung. 
 
 
                                                                                                               
 
 
 
Name des Kindes:  ..........................................................................................  
 
möchte seinen Schulweg mit dem Fahrrad bestreiten. 
Die von der Schule veröffentlichten Hinweise zu den versicherungsrechtlichen Gegebenheiten und 
den in der Schule geltenden Regelungen haben wir gelesen und zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 .......................................................  
 

 Ort, Datum 
 
 
 
 ...................................................................................   ....................................................................................  
 

 Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten  Unterschrift der Schülerin/des Schülers 


